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fidj bie begüglidjen 23erf)ältniffe fcf)Dit anberS geftaltet haben unb

gufehenbs gang rapib fidj oeränbern. Sie 8lnferttgung eines

(SeffelS g. 33. ift gWar f. 8- eine richtige ©djreinerarbeit ge*

wefen, aber weldjer ©djreintr macht fteute nodö ©effel, au&er
er fei gufädig ©pegialifl in biéfem 3trtiEel, <Seff elfabritant
©omit unb au§ anbern ©rünben läuft man gang bebeutenbe

©efapr, anftatt bem §anbwer£, ber grofifaoitaltftifdjen ®rofj*
probuEtion, bem NabriEbetrieb, ber 3nbuftrie in bie &änbe
gu arbeiten. Sem £>aitbmerE bleibt groar nichts anbereS übrig,
als einerfeitS fid) in bte SI r b e i t gu treiben, baS, was
Seber machen wid, fpegialmäfjig gu betreiben, fid) redjt
üortheilhaft einguridf)ten, woburdj er fid) eine gang ungeahnte
NertigEeit unb ebenfo ungeahnte Portljeite aneignet. SBer

rechnet, EalEulirt -unb lernt bie 3eü üerftefj'n, wirb and) fo*

fort finben, für Sides langt'S heut' nicht. Sie Slrbeit toid
getheilt — „fpegialifirt" fein, bas ift ber Portljeit, ber heut'
baS §anbwert treibt.

Slnberfeits ift eS bas © e n o f f e n f dj a f t S m e f e n,
was ihm, richtig erfafet unb getjanbljabt, gang aujjerorbent*
lidj gu ftatten fäme, befonberS — maS fehr nothwenbig ift
— toenn ber ©taat erEtedlich an bie §anb geht. Paradel
mit befferer ©djulung müffen fdjned uttb ficher wirEenbe

Drittel in Slnmenbung fommen. Sie fdjnellfte §ülfe ift
immer bie to i r £ f a m ft e.

Ser ©taat fotoohl als baS fèanbwerE hätten aden ©runb,
lieber erft eine in jebe ©emeinbe oergweigte ftaatïiche
NortbilbitngSfchule als Porfchule für ben gu wählen*
bett S3eruf focoohl als aud) für ben 2Behrtnann anguftreben.
Senn ®ewerbefchulen im toirftidjen ©inn unb ®eift, fo noth=

toenbig foldje and) wären, fönnen felbft mit bent beften SBiden

nidjt in bem Umfange in abfeljbarer 8eit fretrt ober bodj
richtig gehanbhabt werben. SluS ben fÇortbilbungSfchuIen
£önnten fid) bem wirEtidjften Pebürfnijj fid) anpaffenbe g « dj*
unb ®ewerbefd)ulen entwideln. Ueber baS Sehr«

lingSwefen an anberer ©tede, erft gilt'S, eine anbere Po*
fit ion eingunehnten.

3nbetn wir beim ©enoffenfchaftswefen ange*
langt, bürfte es angegeigt fein, auf gwei fd)on beftehenbe

fogenannte Pïufteranftalten hinguweifeu. ©o in SBin»

terthur; ba hüben bie oereinigten Jganbwerfer eS fertig
gebracht, aus eigenen Mitteln, felbft ft änbig eine ®e=
w e r b e h a 11 e gu grünben unb, wie es fdjeint, mit beftem

ßrfolge gu betreiben. SSeffer aber nod) bürfte eS fein,, wie
in 3ürict), wo eine umfangreichere, oom ©taat
gegrünbete ©ewerbehalle für § a u b w e r £ e r beS

gangen KantonS ebenfadS fdjon tängft im 33e!riebe ift.
Sen wahren unb richtigen SSerth hüben foldje 3lnfialten
aber auch nur bann, wenn bie §anbwerEer fidj in beren

S e i t u n g etnflufjreidje ® e 11 u n g gu wahren wiffen,
fo bafj baS Snftitut nur für fie unb anberfeits auch

nur für wahrhaft gute Seift un g gur Pefdjidung
offen fteht. — g—

fßrci§au8frfji*eil)cit be§ 33ereiit§ bcutftfjcr Sitgeitteure

„jur ftraße ber tedjöeläftipitg''.
PretSauSfdjreibett I. 3n SluSführung ber oon

ber legten Jöauptoerfammtung beS PereinS beutfcher Ingenieure
gefaxten Pefchlüffe uttb unter 33egugnahnte auf bie ftattge*
habten, 33erhanblungen wirb hwrbtird) ein Preis oon 300Q
PîarE, ergängt burcf) eine für 3eidjnungen gu gewährenbe
Vergütung bis gum 33etrage bon 1000 PlorE, auSgefeht für
bie befte Söfung Oer folgenben Slufgabe: ®S wirb berlangt
eine Slbljanblung über bie bei Sampffeffeln angewanbten
NeuerungSeinridjtungen gur ßrgielung einer möglid^ft rauch*
freien Perbrennung. Sie Slrbeit fod aufjer einer furgen,
prüfenben Pefpredjung ber in Petradjt (ommenben Neuerungen
ber Pergangenheit oorgugSweife eine eittgehenbe äBürbigung
ber heutigen Sampffeffelfeuerungen uttb ihrer ßingelheitett
enthalten. 33efonberer SBerth Wirb gelegt auf thunlichft fixere

Neftftedung ber gemalten ®rfahrungen, namentlich auch uach
ber Pidjtung hin, welche SBtrffamEeit bie in ben eingelnen
Sänbern, 33egirfen unb ©täbten gum 3®ede ber Pauchoer*
meibung erlaffenen Porfdjriften gehabt haben. Sie bewährten
NeuerungSeinridjtungen ftnb burdj 3eidjnungen möglichft ood*
ftänbig bargufteden. SaS Preisgericht ift ermächtigt, als ßnt»
fdjäbigung für biefe 3eichnungSarbeit (aufjer bem Preife oon
3000 PlarE) eine Pergütung bis gur £öhe bon 1000 Pîarf
guguerEennen.

Sie ßinfenbungen haben in beutfd)er ©prad^e an bie
©efdjäftsftede beS PereinS beutfcher 3ngenieure in Perlin
bis gunt 31. Segember 1892 gu erfolgen.

3118 Preisrichter finb gewählt unb haben baS Stmt an*
genommen bie Herren : ß. P a ch Profeffor beS Plafd)inen*
ingénieurwefenS att ber Sedjnifchen i>od)fd)ule Stuttgart, Sr.
£an8 Punte, Profeffor ber chemifdjen Sedjnologie an ber

Sedjnifdjen tgodjfdjule Karlsruhe, SB. ©tjfjling, SireEtor
beS Paperifiheit Sampf£effelreoifionS s Perein, Ptündjen, ß.
•0 e h l r i d), Dberingenteur beS @ädjf.*3lnljalt. PereinS gur
Prüfung uttb llebermachutig oon Sampffeffeln, Pernburg,
3- 31. ©trupler, Dberingenieur beS ©c^weiger. Pereins
oon SampfEeffelbefigern, Böttingen » 3üri(h-

PreiSauSfdjreiben II. 3« PttSfüIjrung ber bon
ber legten §auptoerfammlung beS PereinS beutfcher 3ngenieure
gefaxten Pefchlüffe uttb unter Pegugnahme auf bte ftattge*
habten Perljanblungen wirb, hierburd) ein Preis Oon 3000
PJar£, ergängt burd) eine für 3<udjttungen gu gewährenbe
Pergütung bis gum Petrage oon 1000 Plarf, auSgefeht für
bie befte Söfung ber folgenben Slufgabe: ®S wirb oerlangt
eine 8lbhanblung über biejenigen NeuerungSeinridhtungen,
welche für föauShattungSgwede uttb für bie gewerblichen Pe=
triebe namentlich ber größeren ©täbte, behufs ©rgielung einer

möglichft rauchfreien Perbrennung feither attgewanbt würben.
Piit ben SampfEeffelfeuerungen, für welche ein befonbereS
PreiSauSfdjreiben mit bem 31. Segember 1892 als SöfungS»
frift ertaffen worbftt ift, braucht fid) bie Slbhanblung nur
infoweit gu befaffen, als fie, gegebenen $ads geftüht auf bie

Söfung ber foeben begeidjneteti Preisaufgabe, in eine Klars
ftedung ber oerhältnifemäfiigen Podfornmentjeit ober llnood»
lommenheit ber SainpfEeffelfeuerungen gegenüber ben Nawr»
ungett biefeS PreiSauSfchreibenS eingutreten hat. Sie Slrbeit

fod aujger einer Ettrgen prüfenben Pefpredjung ber in Petradjt
Eommenben Nea^anfläeinrichtungen ber Pergangenheit oor=

gugSweife eine eingehenbe 3Bürbigung ber heutigen, auf bem

begegneten ©ebiete liegenben Neuerungen unb ihrer @ittgel=

heiten enthalten. Pefonberer SBerth wirb gelegt auf thun=
lichft fidjere Neftftedung ber gemalten (Erfahrungen, nament=

lid) aud) nach ber Pidjtung hin, welché' SBir£fam£eit bie in
ben eingelnen Säubern, Pegirfen unb ©täbten gum 3wec£e
ber Pauchoermeibuttg erlaffenen Porfchrtften gehabt haben.
Sie bewährten NeueruttgSeinrichtnngen fini) burdj 3et<h"ungen
möglidhft- üodftänbig bargufteden. SaS Preisgericht ift er*

mädjtigt, als ©ntfdjäbigung für biefe 3eichnungSarbeit (aufjer
bem Preife oon 3000 Piarf) eine Pergütung bis gur §öhe
oon 1000 Piarf guguerEennen.

Sie ©infenbuttgen haben in beutfcher Sprache an bie

©efchäftSftede beS PereinS beutfcher 3ugenieure in Perlitt
bis gunt 31. Segember 1894 gu erfolgen.

3118 Preisrichter, finb gewählt unb haben baS Stmt an*

genommen bie Herren : ß. P a d), Profeffor beS Plafdjtnen*
ingeniettrwefenS an ber Sechnifdjen §ochfd)ute Stuttgart,
§. Nif eher, Profeffor ber mechanifdjen Sechnologie an ber

Sedjttifdjen ^oihf^ule ©aitnooer, Sr. §. PîeibInger,
Porftanb ber grofeh- SattbeS»@ewerbehade unb Profeffor ber

technifdjett PhhfiE an ber Sechnifdjen §od)fd)ute Karlsruhe,
§. Pietfchei, Profeffor beS SüftungS* unb §eigungS=
fache® an ber Sechnifchen §o<hfchule Perlin, p. © ch u b*
b e r t, ßiüilittgenieur, Dffenbad) a. P3.
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sich die bezüglichen Verhältnisse schon anders gestaltet haben und
zusehends ganz rapid sich verändern. Die Anfertigung eines

Sessels z, B. ist zwar s. Z. eine richtige Schreinerarbeit ge-
Wesen, aber welcher Schreinw macht heute noch Sessel, außer
er sei zufällig Spezialist in diesem Artikel, Sesselfabrikant?
Somit und aus andern Gründen läuft man ganz bedeutende

Gefahr, anstatt dem Handwerk, der großkapitalistischen Groß-
Produktion, dem Fabrikbetrieb, der Industrie in die Hände

zu arbeiten. Dem Handwerk bleibt zwar nichts anderes übrig,
als einerseits sich in die Arbeit zu theilen, das, was
Jeder machen will, spezialmäßig zu betreiben, sich recht

vortheilhaft einzurichten, wodurch er sich eine ganz ungeahnte
Fertigkeit und ebenso ungeahnte Vortheile aneignet. Wer
rechnet, kalkulirt -und lernt die Zeit versteh'n, wird anch so-

fort finden, für Alles langt's heut' nicht. Die Arbeit will
getheilt — „spezialisirt" sein, das ist der Vortheil, der heut'
das Handwerk treibt.

Anderseits ist es das Genossenschaftswesen,
was ihm, richtig erfaßt und gehandhabt, ganz außerordent-
lich zu statten käme, besonders — was sehr nothwendig ist

— wenn der Staat erklecklich an die Hand geht. Parallel
mit besserer Schulung müssen schnell und sicher wirkende

Mittel in Anwendung kommen. Die schnellste Hülfe ist
immer die wirksamste.

Der Staat sowohl als das Handwerk hätten allen Grund,
lieber erst eine in jede Gemeinde verzweigte staatliche
Fortbildungsschule als Vorschule für den zu wählen-
den Beruf sowohl als auch für den Wehrmann anzustreben.
Denn Gewerbeschulen im wirklichen Sinn und Geist, so noth-
wendig solche anch wären, können selbst mit dem besten Willen
nicht in dem Umfange in absehbarer Zeit kreirt oder doch

richtig gehandhabt werden. Aus den Fortbildungsschulen
könnten sich dem wirklichsten Bedürfniß sich anpassende Fach-
und Gewerbeschulen entwickeln. Ueber das Lehr-
lingswesen an anderer Stelle, erst gill's, eine andere P o-

sition einzunehmen.

Indem wir beim Genossenschaftswesen ange-
langt, dürfte es angezeigt sein, auf zwei schon bestehende

sogenannte Musteranstalten hinzuweisen. So in W i n-

terthur; da haben die vereinigten Handwerker es fertig
gebracht, aus eigenen Mitteln, selbstständig eine Ge-
Werbehalle zu gründen und, wie es scheint, mit bestem

Erfolge zu berreiben. Besser aber noch dürfte es sein,, wie
in Zürich, wo eine umfangreichere, vom Staat
gegründeteGewerbehalle für Handwerker des
ganzen Kantons ebenfalls schon längst im Beiriebe ist.

Den wahren und richtigen Werth haben solche Anstalten
aber anch nur dann, wenn die Handwerker sich in deren

Leitung einflußreiche Geltung zu wahren wissen,

so daß das Institut nur für sie und anderseits auch

nur für wahrhaft gute Leistung zur Beschickung

offen steht. —

Preisausslhreibeit des Vereins deutscher Ingenieure
„zur Frage der Rauchbelnstignng".

Preisausschreiben I. In Ausführung der von
der letzten Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure
gefaßten Beschlüsse und unter Bezugnahme auf die stattge-
habten. Verhandlungen wird hierdurch ein Preis von 3000
Mark, ergänzt durch eine für Zeichnungen zu gewährende
Vergütung bis zum Betrage von 1000 Mark, ausgesetzt für
die beste Lösung der folgenden Aufgabe: Es wird verlangt
eine Abhandlung über die bei Dampfkesseln angewandten
Feuerungseinrichtungen zur Erzielung einer möglichst rauch-
freien Verbrennung. Die Arbeit soll außer einer kurzen,
prüfenden Besprechung der in Betracht kommenden Feuerungen
der Vergangenheit vorzugsweise eine eingehende Würdigung
der heutigen Dampfkesselfeuerungen und ihrer Einzelheiten
enthalten. Besonderer Werth wird gelegt auf thunlichst sichere

Feststellung der gemachten Erfahrungen, namentlich auch nach
der Richtung hin, welche Wirksamkeit die in den einzelnen
Ländern, Bezirken und Städten zum Zwecke der Nauchver-
meidung erlassenen Vorschriften gehabt haben. Die bewährten
Feuerungseinrichtungen sind durch Zeichnungen möglichst voll-
ständig darzustellen. Das Preisgericht ist ermächtigt, als Ent-
schädigung für diese Zeichnungsarbeit (außer dem Preise von
3000 Mark) eine Vergütung bis zur Höhe von 1000 Mark
zuzuerkennen.

Die Einsendungen haben in deutscher Sprache an die
Geschäftsstelle des Vereins deutscher Ingenieure in Berlin
bis zum 31. Dezember 1892 zu erfolgen.

Als Preisrichter sind gewählt und haben das Amt an-
genommen die Herren: C. Bach, Professor des Maschinen-
ingenieurwesens an der Technischen Hochschule Stuttgart, Dr.
Hans Bunte, Professor der chemischen Technologie an der

Technischen Hochschule Karlsruhe, W. Gyßling, Direktor
des Bayerischen Dampfkesselrevisions-Verein, München, C.

Oehlrich, Oberingenieur des Sächs.-Anhalt. Vereins zur
Prüfung und Ueberwachung von Dampfkesseln, Bernburg,
I. A. Strupler, Oberingenieur des Schweizer. Vereins
von Dampfkesselbesitzern, Hottingen-Zürich.

Preisausschreiben II. In Ausführung der von
der letzten Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure
gefaßten Beschlüsse und unter Bezugnahme auf die stattge-
habten Verhandlungen wirb' hierdurch ein Preis von 3000
Mark, ergänzt durch eine für Zeichnungen zu gewährende
Vergütung bis zum Betrage von 1000 Mark, ausgesetzt für
die beste Lösung der folgenden Aufgabe: Es wird verlangt
eine Abhandlung über diejenigen Feuerungseinrichtungen,
welche für Haushalrungszwecke und für die gewerblichen Be-
triebe namentlich der größeren Städte, behufs Erzielung einer

möglichst rauchfreien Verbrennung seither angewandt wurden.
Mit den Dampfkesselfeuerungen, für welche ein besonderes
Preisausschreiben mit dem 31. Dezember 1892 als Lösungs-
frist erlassen wordxn ist, braucht sich die Abhandlung nur
insoweit zu befassen, als sie, gegebenen Falls gestützt auf die

Lösung der soeben bezeichneten Preisaufgabe, in eine Klar-
stellung der verhältnißmäßigen Vollkommenheit oder Unvoll-
kommenheit der Dampfkesselfeuerungen gegenüber den Feuer-
ungen dieses Pretsausschreibens einzutreten hat. Die Arbeit
soll außer einer kurzen prüfenden Besprechung der in Betracht
kommenden Feuerungseinrichtungen der Vergangenheit vor-
zugsweise eine eingehende Würdigung der heutigen, auf dem

bezeichneten Gebiete liegenden Feuerungen und ihrer Einzel-
heilen enthalten. Besonderer Werth wird gelegt auf thun-
lichst sichere Feststellung der gemachten Erfahrungen, nament-
lich auch nach der Richtung hin, welchs Wirksamkeit die in
den einzelnen Ländern, Bezirken und Städten zum Zwecke
der Rauchvermeidung erlassenen Vorschriften gehabt haben.
Die bewährten Feuerimgseinrichtungen sind durch Zeichnungen
möglichst vollständig darzustellen. Das Preisgericht ist er-

mächtigt, als Entschädigung für diese Zeichnungsarbeit (außer
dem Preise von 3000 Mark) eine Vergütung bis zur Höhe

von 1000 Mark zuzuerkennen.
Die Einsendungen haben in deutscher Sprache an die

Geschäftsstelle des Vereins deutscher Ingenieure in Berlin
bis zum 31. Dezember 1894 zu erfolgen.

Als Preisrichter, sind gewählt und haben das Amt an-
genominen die Herren: C. Bach, Professor des Maschinen-
ingenieurwesens an der Technischen Hochschule Stuttgart,
H. Fischer, Professorder mechanischen Technologie ander
Technischen Hochschule Hannover, Dr. H. Meid in g er,
Vorstand der großh. Landes-Gewerbehalle und Professor der

technischen Physik an der Technischen Hochschule Karlsruhe,
H. Rietschel, Professor des Lüftungs- und Heizungs-
faches an der Technischen Hochschule Berlin, P. S chub-
bert, Civilingenieur, Offenbach a. M.
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